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No. 7 47. Jahrgang Zürich, Juli 1940

Mitteilungen über Textil-Industrie
Schweizerische Fachschrift für die gesamte Textil-Industrie

Offizielles Organ und Verlag des Vereins ehemaliger Seidenwebschüler Zürich und Angehöriger der Seidenindustrie
Offizielles Organ der Vereinigung ehemaliger Webschüler von Wattwil, der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft

und des Verbandes Schweizer. Seidenstoff-Fabrikanten
Adresse für redaktionelle Beiträge: »Mitteilungen über Textil-Industrie", Küsnacht b. Zürich, Wiesenstraße 35, Telephon 910.880

Adresse für Insertionen und Annoncen: Orell Füßli-Annoncen, Zürich, „Zürcherhof", Limmatquai 4, Telephon 26.800

Abonnemente werden auf jedem Postbureau und bei der Administration der „Mitteilungen über Textil-Industrie",
Zürich 6, Clausiusstraße 31, entgegengenommen. — Postscheck- und Girokonto VIII 7280, Zürich

Abonnementspreis : Für die Schweiz : Halbjährlich Fr. 5.—, jährlich Fr. 10.—. Für das Ausland : Halbjährlich Fr. 6.—, jährlich Fr. 12.—
Insertionspreise : Per Millimeter-Zeile : Schweiz 16 Cts., Ausland 18 Cts., Reklamen 50 Cts.

Nachdruck, soweit nicht untersagt, 1st nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet.

INHALT: Kriegswirtschaftliche Maßnahmen der Schweiz und des Auslandes. — Neue Maschinen in der Zürcherischen
Seidenwebschule. — Bulgarien : Benennung von Rayongeweben. — Brasilien : Zahlungsverkehr. — Kolumbien : Zollzuschlag. —
Peru: Zollerhöhungen. — Die schweizerische Textildruckerei im Jahr 1939. — Generalversammlung der Zürcherischen Seiden-
industrie-Gesellschaft und des Verbandes Schweizer. Seidenstoff-Fabrikanten. — Seidenzucht und -Industrie in Bulgarien. —
Die Produktion der griechischen Textilindustrie. — Nylongarn in Großbritannien. — Italien: Neue Zellwollefabrik der Snia
Viscosa. — Fortschreitende Textilautarkie Italiens. — Seiden- und Rayonweberei in Rumänien. — Gründung eines italienisch-
spanischen Kunstfaserunternehmens. — Argentiniens Textilindustrie im Jahre 1938. — Japan: Erhöhte Kunstfasererzeugung.
— Zur Geschichte der Textilfasern. — Erhöhte Seidenerzeugung in Ungarn. — Die Technik der Damastgewebe. IV. — Kann
der Dessinateur für den Warenausfall verantwortlich gemacht werden? — Markt-Berichte. — Zürcherische Seidenwebschule. —
Webschul-Fachlehrer. — Aus alten Zeiten. — Verkehr. — Literatur. — Patent-Berichte. — + Wilhelm Aeberli. — An unsere

Mitglieder und Abonnenten im Ausland. — Monatszusammenkunft. — Stellenvermittlungsdienst.

Kriegswirtschaftliche Maßnahmen

Schweiz

Sicherstellung der Versorgung mit techni-
sehen Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten.
Durch Bundesratsbeschluß vom 25. Juni 1940 ist das Eidgen.
Volkswirtschaftsdepartement ermächtigt worden, die zur Sicher-
Stellung der Versorgung des Landes mit technischen Roh-
Stoffen, Halb- und Fertigfabrikaten notwendigen Vorschriften
zu erlassen und zwar insbesondere über Beschaffung, Er-
zeugung, Lagerung, Handel, Verteilung, Verarbeitung und Ver-
brauch solcher Erzeugnisse, die im einzelnen von der Be-
hörde bezeichnet werden. Das Eidgen. Volkswirtschaftsde-
partement ist namentlich befugt, Vorkehren über Verbrauchs-
lenkung, Rationierung und Einisparungsmaßnahmen zu treffen,
wie auch die Bewilligungspflicht für die Erzeugung, den Han-
del, die Verarbeitung und die Verwendung einzuführen und
endlich Vorschriften über die Ablieferungspflicht zu erlassen.
Das Eidgen. Volkswirtschaftsdepartement kann seine Befug-
nisse dem Kriegs-Industrie- und Arbeifs-Amt überfragen und
ist ermächtigt, die Kantone, die kriegswirtschaftlichen Syndi-
kafe und die zuständigen Organisationen der Wirtschaft zur
Mitarbeit heranzuziehen. Der Bundesratsbeschluß ist am Tage
seiner Veröffentlichung in Kraft getreten.

Ausland

Großbritannien. Laut einer Verordnung vom 8. Juni
1940 des „Board of trade" werden vom 10. Juni an alle
Waren nur noch mit einer Bewilligung in das Ver-
einigte Königreich eingelassen. Waren, die die Vergünstigung
einer sogenannten „open general licence" genießen, oder bis
dahin nicht einfuhrbeschränkt waren, bedürfen keiner Einfuhr-
bewilligung, sofern sie vor dem 10. Juni zur Absendung
gekommen sind und vor dem 10. August 1940 in Groß-
britannien eintreffen.

Die britische Regierung ist im Begriffe neue Maßnahmen
auf dem Gebiete der D e v i s en b e w i r t s ch a f tun g zu

treffen. Die gesamte Ausfuhr aus Großbritannien nach
Amerika und der Schweiz soll nur in Pfund Sterling zum
offiziellen Kurs oder in Dollars oder Schweizerfranken be-
zahlt werden.

Britisch Indien. Das „Departement of Commerce"
der indischen Regierung hat für die meisten Waren ein
Einfuhrverbot erlassen. Es bedeutet dies, daß für die Ein-
fuhr solcher Erzeugnisse eine besondere Bewilligung des „Im-
port-Trade Controller" erforderlich ist. Unter diese Bestim-
mung fallen auch die Gewebe, die mehr als 90 "o Seide ent-
halten, einschließlich, solcher, die mit Kunstseide bestickt sind
unid die Gewebe, die mehr als 10 und nicht mehr als 90 o/o

Seide enthalten (Tarif-No. 48 des indischen Zolltarifs).
Kanada. Gemäß einer Meldung des Schweizer. General-

konsulates in Montreal sieht das kanadische Budget für das

Rechnungsjahr 1940/41 die Erhebung einer Kriegstaxe
(war-exchange-fax) von 10o/o vom Wert vor, die auf allen aus
dem Ausland eintreffenden Waren erhoben wird, mit Aus-
nähme der Erzeugnisse, die dem britischen Vorzugstarif unter-
stellt sind.

Portugal. Die portugiesische Regierung hat mit Wirkung
vom 28. Juni 1940 an und zwar vorläufig bi!s Ende des

Jahres, die Einfuhr einer großen Zahl von Erzeugnissen

untersagt; darunter fallen alle Gewebe und Konfektions-
waren. Einfuhrbewilligungen werden nur mehr unter gewis-
sen Bedingungen erteilt, die zurzeit noch nicht bekannt sind.

Palästina. Laut einer Meldung des Board of Trade
vom 30. Mai 1940 unterliegen alle Waren, die bisher einem

Wertzoll von 12o/o unterworfen waren, nunmehr einem
solchen von 15o/o vom Wert.

Australien. Laut einer Veröffentlichung vom 8. Mai
1940 wird bei der Berechnung der Verkaufssteuer (Sales-
Tax), die gegenwärtig 8I/3O/0 beträgt, der am 3. Mai 1940

in Kraft getretene Kriegszoll in der Höhe von 10 o/o des Zoll-
betrages, als Zoll in Anrechnung gebracht.

Neue Maschinen in der Zürcherischen Seidenwebschule

Trotz Krieg und Wirtschaftskrise wurde die Zürcherische
Seidenwebschule von unserer bewährten Textilmaschinen-In-
dustrie auch in diesem Befriebsjahre mit den neuesten Ma-
schinen beliefert. Dem „Landi"-Besucber sind sie nicht un-

bekannt, denjn man konnte sie dort in der interessanten
Textilmaschinenhalle besichtigen. Umso größer ist unsere Be-

friedigung, einige bleibende Zeugen unserer berühmten Landes-

ausstellung in unseren Maschinensälen zu besitzen.
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